
Ausschreibung Waffensachkundelehrgang

Veranstalter: Schützenkreis Weimarer Land e.V.
Lehrgangsleiter: André Paersch, lizensierter Ausbilder im TSB e.V.

Ort d. Durchführung: Schießstand Büchsenschützengesellschaft Apolda
(https://bsg-apolda.jimdofree.com/vereinsinfos/standort/)

Zeit d. Durchführung: 07. und 08. März 2026
                                           ( Samstag 09:00-18:00, Sonntag 09:00 – 16:00 )

Anmeldung: per Email namentlich ( Name, Adresse, Geb.-Datum, TSB-
Mitgliedsnummer) durch Vereinsvorsitzende an den 
Schützenkreis Weimarer Land

info@schuetzenkreis-weimarer-land.de

und cc:  andre.paersch@gmx.de

spätester Meldetermin: 14.02.2026

Kosten: Lehrgangs- und  Prüfungsgebühr: 100,-€

Bildungsgutscheine des TSB werden nicht anerkannt

Sonstiges: Mindestteilnehmerzahl 5 , maximal 15 Teilnehmer
(es entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen)
Lehrgangsvoraussetzungen:
– Mindestalter 18 Jahre
– Mitgliedschaft in einem dem TSB oder DSB 

angeschlossenen Verein (Schützenpass)
– Ausbildungsnachweis praktische 

Waffensachkundeausbildung und Schießtätigkeit *)
– Nachweis eines Lehrgangs für lebensrettende 

Sofortmaßnahmen ( z. B. durch Führerschein)
– Zuverlässigkeit und persönliche Eignung im Sinne des 

Waffengesetzes
– Grundlegende Kenntnisse des Waffenrechts und der 

Waffentechnik müssen vorhanden sein
Empfohlene vorbereitende Literatur zum Selbststudium
– Lehrbücher zur Waffensachkundeausbildung
– Waffengesetz in der aktuellen Fassung ( z.B. über 

www.juris.de)
– Fragenkatalog des Bundesverwaltungsamtes zur 

Waffensachkundeprüfung unter www.bva.bund.de 
„Waffensachkundeprüfung“

Datenschutzhinweis:  Mit  der  Anmeldung  zum  Lehrgang  erklärt  sich  der  Teilnehmer
einverstanden, das die bei der Anmeldung erfassten persönlichen Daten gespeichert und an
den zuständigen Dachverband sowie an die zuständigen Behörden weitergeleitet werden. 



*) Hinweise zur praktischen Waffensachkundeausbildung

Gemäß  der  Ausbildungsrichtlinie  des  Thüringer  Schützenbundes  e.V.  ist  die  praktische
Waffensachkundeausbildung in den Vereinen durchzuführen.
Für  die  Teilnahme  am  ausgeschriebenen  Waffensachkundelehrgang  ist  durch  den
Lehrgangsteilnehmer  eine  Bescheinigung,  ausgestellt  vom Vereinsvorsitzenden,  über  die
Durchführung der praktischen Ausbildung vor Lehrgangsbeginn vorzulegen.
Die praktische Waffensachkundeausbildung soll durch erfahrene Sportschützen, welche ggf.
die  Befähigung  zur  Schieß-  und  Standaufsicht  besitzen,  durchgeführt  werden.   Für  die
Ausbildung sind mindestens 5 Unterrichtsstunden a 45 Minuten einzuplanen. Inhalte der
Ausbildung sind:

– Sicherheitsvorschriften im Umgang mit Schusswaffen
– Beherrschen  der  Lade-,  Spann-  und  Entladevorgänge  mit  Lang-  und

Kurzwaffen
– Sichere  Handhabung  von  Schusswaffen  (  Schußabgabe,  Verhalten  bei

Waffenstörungen, teilweise Demontage und Montage von Waffen u.s.w.)
– Ausreichende  Fähigkeiten  im  Schießen  mit  Kurz-  und  Langwaffen:

Abgabe von 5 Schuß auf eine Scheibe – alle 5 Schuß sollen die Scheibe
treffen

Ohne Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung und eines Schießbuches keine
Lehrgangsteilnahme !

A. Paersch
Lehrgangsleiter


